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Vorwort

Die Gemeinde Aldenhoven ist Trägerin der Gemein-
schafts- und Ganztagshauptschule und der Käthe-Koll-
witz-Realschule Aldenhoven. Die Stadt Linnich ist Trä-
gerin der Gemeinschaftshauptschule und der Städtischen
Realschule Linnich.

Im Zuge der allgemeinen Schulentwicklung und durch
die Befragung der Eltern wurde der Bedarf für eine
Gesamtschule im Nordkreis Düren offensichtlich. Die
Schülerzahlen an den allgemeinbildenden Schulen sind
aufgrund der demografischen Entwicklung rückläufig.
Um die jeweiligen Schulstandorte mit einem bedarfs-
gerechten Schulangebot zu erhalten, auszubauen und zu
sichern, soll zum Schuljahr 2014/2015 eine interkommu-
nale Gesamtschule mit Teilstandorten in Aldenhoven und
Linnich errichtet werden.

Träger dieser interkommunalen Gesamtschule soll der
Schulzweckverband Aldenhoven-Linnich sein.

Amt_02_2015.qxp  06.01.2015  12:31  Seite 9

203. Jahrgang Köln, 18. September 2023 Nummer 37

B Verordnungen, 
Verfügungen und Bekanntmachungen 

der Bezirksregierung

417. Ergebnis der Feststellung nach  § 15 Abs. 2a Bundes-Im-
missionsschutzgesetz für die Firma Meer-Handel KG 
53881 Euskirchen Seite 318

418. Ergebnis der Feststellung nach § 15 Abs. 2a Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz für die Firma Shell Deutschland GmbH  
50389 Wesseling Seite 318

419. Ergebnis der Feststellung nach § 15 Abs. 2a Bundes-Immis-
sionsschutzgesetz für die Firma Shell Deutschland GmbH 
 50389 Wesseling Seite 318

420. Ergebnis der Feststellung nach § 15 Abs. 2a Bundes-
Immissionsschutzgesetz für die Firma Röhm GmbH 
50389 Wesseling Seite 319

C Rechtsvorschriften und 
Bekanntmachungen anderer Behörden 

 und Dienststellen

421. Aufgebot eines Sparkassenbuches  
h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen Seite 319

E Sonstiges

422. Liquidation  
h i e r :  Dokumentationszentrum Zeitgeschichte Seite 320

423. Liquidation
h i e r :  Kleine Freunde Aldenhoven Seite 320

   317

Hinweis
Dieser Ausgabe liegt kein Öffentlicher Anzeiger bei.



– 318 –

B Verordnungen, 
 Verfügungen und Bekanntmachungen 
 der Bezirksregierung

417. Ergebnis der Feststellung nach § 15 Abs. 2a 
Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Firma 

 Meer-Handel KG 53881 Euskirchen

Bezirksregierung Köln 
Az. 52.03.03-15-1-146/22-Ga

Köln, den 6. September 2023

Auf der Grundlage von § 15 Abs. 2a Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch 
Artikel 55 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) 
geändert worden ist, i. V. m. Erlass des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Az. 61.11.06.06 vom  
1. September 2021, wird Folgendes bekannt gegeben:

Die Firma Meer-Handel KG mit Sitz in Euskirchen hat 
mit Schreiben vom 22. August 2022, zuletzt ergänzt am 
11. Mai 2023, gemäß § 15 Abs. 2a BImSchG in Verbindung 
mit § 3 Abs. 5b BImSchG eine störfallrelevante Änderung 
des Gärrestelagers einer Anlage zur biologischen Behand-
lung von Gülle, welche ein Betriebsbereich ist, auf dem 
Betriebsgrundstück Klostergut 1, 53925 Kall (Gemarkung 
Wahlen, Flur 2, Flurstück 25), angezeigt. Die Anlage zur 
biologischen Behandlung von Gülle ist genehmigungsbe-
dürftig nach dem BImSchG. 

Gegenstand der Anzeige ist die folgende Änderung an  
einem Gasspeicher eines Gärrestelagers: 

- Austausch vorhandener Anlagenteile

- Installation neuer Anlagenteile

- Erhöhung der Gasspeichermenge

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde gemäß 
§ 15 Abs. 2 BImSchG daraufhin geprüft, ob der angemes-
sene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten 
erstmalig unterschritten wird, räumlich noch weiter un-
terschritten wird oder ob eine erhebliche Gefahrenerhö-
hung ausgelöst wird. 

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf da-
her keiner störfallrechtlichen Genehmigung nach § 16a  
BImSchG.

Im Auftrag 
gez.  G a n s e r

ABl. Reg. K 2023, S. 318

418. Ergebnis der Feststellung nach § 15 Abs. 2a 
Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Firma Shell 

Deutschland GmbH  50389 Wesseling

Bezirksregierung Köln 
Az. A15.1-300.0139/23

Köln, den 6. September 2023

Auf der Grundlage von § 15 Abs. 2a Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch 
Artikel 55 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) 
geändert worden ist, i. V. m. Erlass des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Az. 61.11.06.06 vom 
1. September 2021, wird Folgendes bekannt gegeben:

Die Firma Shell Deutschland GmbH mit Sitz in Wesseling 
hat mit Schreiben vom 2. August 2023 gemäß § 15 Abs. 2a 
BImSchG in Verbindung mit § 3 Abs. 5b BImSchG eine 
störfallrelevante Änderung des Nordwestlichen Tankfeld, 
welche Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem 
Betriebsgrundstück Ludwigshafener Straße 1, 50389 Wes-
seling (Gemarkung Wesseling, Flur 13, Flurstück 104), an-
gezeigt. Das Nordwestliche Tankfeld ist genehmigungs-
bedürftig nach dem BImSchG. 

Gegenstand ist folgende Änderung an einem Lagertank:

- Versetzen bestehender Anlageteile mit besonderer 
Funktion (sicherheitsrelevant) sowie

- Installation neuer Anlagenteile mit besonderer Funk-
tion (sicherheitsrelevant).

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde gemäß 
§ 15 Abs. 2 BImSchG daraufhin geprüft, ob der angemes-
sene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten 
erstmalig unterschritten wird, räumlich noch weiter un-
terschritten wird oder ob eine erhebliche Gefahrenerhö-
hung ausgelöst wird. 

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf da-
her keiner störfallrechtlichen Genehmigung nach § 16a 
BImSchG.

Im Auftrag 
gez.  P a u l

ABl. Reg. K 2023, S. 318

419. Ergebnis der Feststellung nach § 15 Abs. 2a 
Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Firma Shell 

Deutschland GmbH  50389 Wesseling

Bezirksregierung Köln 
Az. A15.1-300.0138/23

Köln, den 6. September 2023

Auf der Grundlage von § 15 Abs. 2a Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekannt-
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machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch 
Artikel 55 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) 
geändert worden ist, i. V. m. Erlass des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Az. 61.11.06.06 vom 
1. September 2021, wird Folgendes bekannt gegeben:

Die Firma Shell Deutschland GmbH mit Sitz in Wesseling 
hat mit Schreiben vom 3. August 2023 gemäß § 15 Abs. 
2a BImSchG in Verbindung mit § 3 Abs. 5b BImSchG 
eine störfallrelevante Änderung der Xylolanlage, welche 
Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem Betriebs-
grundstück Ludwigshafener Straße 1, 50389 Wesseling 
(Gemarkung Wesseling, Flur 15, Flurstück 60), angezeigt. 
Die Xylolanlage ist genehmigungsbedürftig nach dem 
BImSchG. 

Gegenstand ist folgende Änderung: 

- Installation neuer Anlagenteile mit besonderer Funk-
tion (sicherheitsrelevant).

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde gemäß 
§ 15 Abs. 2 BImSchG daraufhin geprüft, ob der angemes-
sene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten
erstmalig unterschritten wird, räumlich noch weiter un-
terschritten wird oder ob eine erhebliche Gefahrenerhö-
hung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf da-
her keiner störfallrechtlichen Genehmigung nach § 16a  
BImSchG.

Im Auftrag 
gez.  P a u l

ABl. Reg. K 2023, S. 318

420. Ergebnis der Feststellung nach  § 15 Abs. 2a
Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Firma Röhm

GmbH 50389 Wesseling

Bezirksregierung Köln 
Az. A15.1-300.0144/23

Köln, den 30. August 2023

Auf der Grundlage von § 15 Abs. 2a Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das durch 
Artikel 55 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) 
geändert worden ist, i. V. m. Erlass des Ministeriums für 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Az. 61.11.06.06 vom 
1. September 2021, wird Folgendes bekannt gegeben:

Die Firma Röhm GmbH mit Sitz in Darmstadt hat mit 
Schreiben vom 20. Juli 2023 gemäß § 15 Abs. 2a BImSchG 

in Verbindung mit § 3 Abs. 5b BImSchG eine störfall-
relevante Änderung der Blausäure-Anlage (BMA), die 
Bestandteil eines Betriebsbereiches ist, auf dem Betriebs-
grundstück Brühler Str. 2, 50389 Wesseling (Gemarkung 
Wesseling, Flur 4, Flurstück 544) angezeigt. Die Blau-
säure-Anlage (BMA) ist genehmigungsbedürftig nach 
dem BImSchG.

Gegenstand der Anzeige sind technische Anpassungen 
an dem in der BMA-Anlage bereits vorhandenen Ver-
suchsreaktor für die Dauer von zehn Monaten, so dass 
dort Betriebsversuche mit einer veränderten Reaktorbe-
heizung möglich sind. Die geplanten Änderungen dienen 
ausschließlich der Erprobung der veränderten Beheizung 
und haben keine Auswirkungen auf die eigentliche Blau-
säurebildungsreaktion aus Methan und Ammoniak. Die 
genehmigte Kapazität der BMA-Anlage ändert sich nicht.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde gemäß 
§ 15 Abs. 2 BImSchG daraufhin geprüft, ob der angemes-
sene Sicherheitsabstand zu benachbarten Schutzobjekten
erstmalig unterschritten wird, räumlich noch weiter un-
terschritten wird oder ob eine erhebliche Gefahrenerhö-
hung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf da-
her keiner störfallrechtlichen Genehmigung nach § 16a  
BImSchG.

Im Auftrag 
gez.  J o n a s

ABl. Reg. K 2023, S. 319

C Rechtsvorschriften und 
Bekanntmachungen anderer Behörden 

und Dienststellen

421. Aufgebot eines Sparkassenbuches
h i e r :  Stadtsparkasse Wermelskirchen

Antragsgemäß wird das nachbezeichnete Sparkassen-
buch als in Verlust geraden oder abhanden gekommen 
gemäß Zweiter Teil, Abschnitt 6 der Allgemeinen Verwal-
tungsvorschriften – AVV – zum Sparkassengesetz (SpkG) 
vom 27. Oktober 2009 aufgeboten: Stadtsparkasse Wer-
melskirchen, Kontonummer 382218725.

Der Inhaber wird hiermit aufgefordert, binnen drei Mo-
naten seine Rechte unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, andernfalls wird das Buch für kraftlos er-
klärt.

Wermelskirchen, den 30. August 2023

Stadtsparkasse Wermelskirchen 
Der Vorstand

ABl. Reg. K 2023, S. 319
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E Sonstiges

422. Liquidation 
 h i e r :  Dokumentationszentrum Zeitgeschichte

Der im Vereinsregister des Amtsgerichts Aachen unter 
VR 5579 eingetragene Dokumentationszentrum Zeitge-
schichte e. V. ist aufgelöst. Die Gläubiger des Vereins wer-
den zur Anmeldung ihrer Ansprüche aufgefordert.

Die Liquidatoren
ABl. Reg. K 2023, S. 320

423. Liquidation 
 h i e r :  Kleine Freunde Aldenhoven

Der Förderverein des Kindergartens „Kleine Freunde“ 
Aldenhoven e. V. (VR 20820 Amtsgericht Düren) ist auf-
gelöst und befindet sich in Liquidation. Gläubiger werden 
aufgefordert, ihre Ansprüche bei dem Liquidator Simon 
Meurer, Sandgracht 26, 52457 Aldenhoven, geltend zu 
machen. 

Der Liquidator
ABl. Reg. K 2023, S. 320
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